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4.    Qualitätssicherung von A bis Z 

 
 
 
4.22   Schmerztherapie  
 
Schmerzen stellen eine häufige Begleitsymptomatik bei den verschiedensten 
Krankheitsbildern dar. Ebenso können sie nach erfolgten therapeutischen Maßnahmen (zum 
Beispiel operativen Eingriffen), nach vorangegangenen Traumen und ohne erkennbare 
Ursachen auftreten. Symptomatische Schmerzen und Schmerzen im Frühstadium einer 
Chronifizierung können durch die bestehende medizinische Fachkompetenz der 
Vertragsärzte bereits in der Regelversorgung adäquat behandelt werden. Es gibt jedoch 
Patientengruppen, für die eine besondere schmerztherapeutische Versorgung erforderlich 
ist. Diese kann qualitätsgesichert und wirtschaftlich nur von solchen Ärzten gewährleistet 
werden, die über eine besondere Qualifikation verfügen und bestimmte organisatorische 
Vorgaben erfüllen.  
 
 

 
Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Qualitätssicherungsvereinbarung zur 
schmerztherapeutischen Versorgung 
chronisch schmerzkranker Patienten 
(Qualitätssicherungsvereinbarung 
Schmerztherapie)  
Rechtsgrundlage: § 135 Abs. 2 SGB V 
Gültigkeit: seit 1.4.2005 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 

 

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung,  
Stand 31.12.2007 

57 

Anzahl beschiedene Anträge 1 
- davon Anzahl Genehmigungen  1 
Anzahl Kolloquien (Antragsverfahren - § 4 
Abs. 3 Nr. 4) 

1 

- davon bestanden 1 
Anzahl der Widerrufe von 
Abrechnungsgenehmigungen gem. § 9 
Abs.2 

 
0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung der 
Abrechnungsgenehmigung 

0 

Versorgung 
Anzahl Kolloquien § 5 Abs. 7 1 
- davon bestanden  1 
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